



1.6.2. Maße und Schonzeiten allgemein und Fangbegrenzungen für Vereinsmitglieder


(Abweichungen einzelner Gewässer am Ende der GO) Fangbegrenzungen f. Gastangler, bitte den Gastkarten entnehmen.


Die Mindestmaße und Schonzeiten sind speziell unseren Gewässern angepasst:


 Art                                     Maß                  		Schonzeit           Fangbegrenzung (Stück)


Regenbogenforelle   		28 cm                         	01.01.-15.03       Bach- und Regenbogenforelle 50 Stk gesamt;


          Harz:  5 pro Tag  (10 pro Woche),  sonst


Bachforelle		28 cm		15.10.-15.02       3 pro Tag (12 pro Woche)                               .


Karpfen			40 cm		15.05.-15.06       8 Stk.   	(2 pro Tag)                             .                                            


Schleie			25 cm		15.05.-15.06       25 Stk.  	( 4 pro Tag)                            .


Hecht			60 cm		01.01.-30.04       Hecht und Zander insgesamt  8


Zander			60 cm		01.01.-30.04        ( max..2 pro Tag )                                           .


Weißfische                                   20 cm		15.05.-15.06       10 pro Tag  (Karauschen 7 pro Tag)


Aal			45 cm		keine                             keine


Wels	                   	50 cm		keine		  keine


Ganzjährig geschont: Groppe (Mühlkoppe), Edelkrebs, Bitterling, Elritze, Ukelei (Laube), Teichmuschel, Rotfeder ab


20cm Kenntnis der Arten wird vorausgesetzt und ist im Bedarfsfall von jedem selbst sicherzustellen.


Für uns nicht bekanntes Vorkommen anderer Fische gelten die Regelungen des Landes Niedersachsen.


Unsere Fische sind keine Besatz- oder Futterfische für Fremdgewässer.





1.6.3. Raubfischfang


Die Verwendung von toten Köderfischen ist gestattet. Wird auf Raubfische geangelt, muss ein geeignetes Vorfach verwendet werden. Lebender Köderfisch verboten (Abweichungen d. einzelnen Gewässer am Ende der GO)


Das Hältern von Köderfischen ist auf 10 Stück pro Angler begrenzt. Köderfische sind nur in handelsüblichen Köderfischkesseln oder Eimern gleicher Größe sowie dem Setzkescher zu hältern. Sonstige Fischtransportbehälter haben am Gewässer nichts zu suchen. Köderfische müssen aus dem Gewässer stammen, in dem sie als Köder verwendet werden sollen.





1.6.4. Fischfang während Artenschonzeiten


Während der Artenschonzeiten sind Angelmethoden so zu wählen, dass möglichst keine geschonten Fische gefangen werden. Im Hochlaich stehende Fische sind auch außerhalb der Schonzeiten zurückzusetzen (z.B. bei witterungsbedingter Verschiebung der Laichzeit).





1.6.5. Anfüttern


Das Anfüttern ist erlaubt, übermäßiges Füttern mit z.B. Paniermehl, Fertigfutter etc. ist aufgrund der Gewässerbelastung zu unterlassen.





1.6.6. Angelgeräte, Schnüre und Haken


Sie sind so zu wählen, dass das fischwaidgerechte Angeln auf die im Gewässer vorkommenden Fischarten gewährleistet ist. Für den Fischfang mit natürlichen Ködern tierischen oder pflanzlichen Ursprungs, ganz besonders aber beim Fang von Cypriniden sind nur Einfachhaken zu verwenden.





1.6.7. Tier- und Naturschutz


Der Vorstand setzt besondere Richtlinien fest, die den in und an unseren Gewässern und Grundstücken lebenden Tieren und Pflanzen angepasst sind. Hierbei wird besonders auf Tier- und Naturschutz geachtet. Pflanzen und Tiere sind nicht zu beeinträchtigen und zu stören, von der Artenvielfalt profitieren unsere Gewässer. Bei durch Schilder gekennzeichneten Bereichen, ist den auf diesen genannten Anweisungen Folge zu leisten, auch wenn diese nicht in der Gewässerordnung erwähnt sind. 





1.6.8. Verbotene Fangmethoden allgemein


Verboten sind: �- alle nicht beaufsichtigten, fängigen Handangeln, Schluckangeln, das Reißen von Fischen und Boots- bzw. Eisangeln


- Senken, Reusen, Köderfischflaschen


�Besonderheiten sind am Ende der GO in der Auflistung der Gewässer zu entnehmen. 





2.0 Gewässer die zum Angeln freigegeben sind, können auf eigenes Risiko beangelt werden














2.1 Pädelteich/ARD Teich


Lage:  Vor der Gaststätte Winkelsmühle, dem linken Wanderweg folgen. Es ist der größte der dort sichtbaren


 3 Teiche. Die rechte Seite am Wanderweg ist nicht zu beangeln (vom Beginn des Gewässers, bis zum Einlauf). 


Der Steg ist nicht zu betreten. Raubfischangeln mit Köderfisch und Spinnfischen verboten! Zander sind ganzjährig gesperrt.


Zu beangelnde Fischarten:  Karpfen, Schleie, Rotauge, Rotfeder, Moderlieschen, Forelle





2.2 Heidteich


Lage:  Kurz vor der Kreuzung, auf dem Weg von Seesen nach Winkelsmühle, an der rechten Seite liegend. 


Gegenüber der Fischwirtschaftshütte.


Die Schilfseite gegenüber dem Mönch, sowie der Steg sind nicht zu beangeln und zu betreten.


Zu beangelnde Fischarten: Aal, Hecht, Zander, Barsch,  Karpfen, Schleie, Karausche, Giebel, Rotfeder, Rotauge, Gründling, Brasse, Güster





2.3 Kiesgrube Rhüden


Lage: In der Feldmark Rhüden. Von Seesen aus die 1. Straße rechts bis in die Feldmark fahren, dann unter der


Autobahn hindurch, die 3. Abfahrt links (grobe Schotterstraße bergauf). Die Kiesgrube von der hinteren Seite anzufahren  ist nicht gestattet. Die Rohrkolbenzonen sind bis auf die sogen. Karpfenbucht nicht zu beangeln.


 Ein Schongebiet erstreckt sich vom Ende des Seilhangufers bis zur Karpfenbucht, an der nördlichen 


Teichseite.  Die Insel und der Steilhang sind ausdrücklich nur auf eigene Gefahr zu betreten und zu beangeln.  


Zu beangelnde Fischarten: Aal, Hecht, Zander, Barsch, Spiegel- u. Schuppenkarpfen , Schleie, Karausche, Giebel, Rotfeder, Rotauge, Gründling, Brasse, Güster, Wels 





2.4 Zechenteich (Oberharz/Clausthal-Zellerfeld)  (15.04. – 15.12.)


Lage:  Von Seesen aus in Richtung Münchehof, dann Bad Grund B 242, Richtung Zellerfeld abbiegen, dann  


2x links Richtung Campingplatz der erste Teich auf der linken Seite. (Ponyhof/Spielplatz)


Sonderregeln siehe erhältliche  Karte. Unterer Hausherzberger Teich.





2.5 Einersberger Teich (Oberharz/Clausthal-Zellerfeld) (15.04. – 15.12.)


Lage:  Vom Zechenteich die Straße weiterfahren am Campingplatz vorbei, bis ein Parkplatz kommt, das 


Weiterfahren  ist  nicht gestattet, hier muss der Pkw abgestellt werden. Zu Fuß weiter geradeaus, dann die 


erste Abzweigung links, dem Waldweg folgen bis zum Gewässer ca. 15 min. 


Sonderregeln siehe erhältliche  Karte. Unterer Hausherzberger Teich.





2.6 Kurparkteich


Lage:  Der unterste Teich im Seesener Kurpark.


Sonntags nur bis 09:00 zu beangeln.





2.7 Reddekolk


Lage: Im Stadtgebiet von Seesen am unteren Ende der Gartenstraße zur Bahn hin gelegen.


Hier befindet sich das Vereinsheim, somit der Treffpunkt für Versammlungen und Arbeitseinsätze. 


Zu beangelnde Fischarten: Aal, Hecht, Barsch,  Spiegel- u. Schuppenkarpfen, Schleie, Karausche, Giebel, 


Rotfeder, Rotauge, Brasse, Güster








2.8 Unterer Hausherzberger Teich (Oberharz/Clausthal-Zellerfeld)  (15.04. – 15..12.)


Lage: Stadtgebiet Clauthal-Zellerfeld . Sonderregeln siehe erhältliche Karte. 


Zu beangelnde Fischarten: Forelle, Barsch, Karpfen, Schleie, Zander, Hecht, Weißfisch


	


Bei Zuwiderhandlung gegen diese Gewässerordnung, kann die Fangkarte entzogen werden, über weitere 


Maßnahmen entscheidet der Vorstand!





Der Vorstand ASV Seesen 1966 e.V., Januar 2007











